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Welche Arten von Zeugnissen gibt es?

Einfaches Zeugnis: Beim einfachen Zeugnis wird lediglich die Art des Arbeitsverhältnisses und dessen Dauer bestätigt. Aufgenommen werden muss die Person des Arbeitnehmers mit Namen und Vornamen. Anschrift und Geburtsdatum dürfen nur mit Einverständnis des Arbeitnehmers aufgenommen werden.

Qualifiziertes Zeugnis: Dieses Zeugnis enthält außer Angaben über Art und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses, Ausführungen über die Führung und Leistung während der gesamten Dauer des Beschäftigungsverhältnisses.

Zwischenzeugnis: In besonderen Fällen kann der Arbeitnehmer auch ohne Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein sogenanntes Zwischenzeugnis verlangen, z.B. wenn es zur Vorlage bei Behörden, Gerichten oder zur Kreditgewährung bei einer Bank benötigt wird, wenn eine Versetzung vorgesehen ist oder der Vorgesetzte wechselt, bei organisatorischen Änderungen des Unternehmens, bei Bewerbung um eine neue Stelle sowie bei Einberufung zum Wehr- oder Zivildienst.

Falls sich nach Ausstellung des Zwischenzeugnisses bis zum Zeitpunkt einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses keine neuen Gesichtspunkte ergeben, darf der Arbeitgeber im Endzeugnis nicht von seiner Beurteilung im Zwischenzeugnis abweichen.

Wer hat wann Anspruch auf ein Zeugnis?

Grundsätzlich hat jeder Arbeitnehmer bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses einen Rechtsanspruch auf Ausstellung eines Zeugnisses. Auch kurzzeitig Beschäftigte – denn durch ein Zeugnis lassen sich Beschäftigungszeiten lückenlos belegen. Der Arbeitnehmer muss das Zeugnis allerdings anfordern. Von alleine muss der Arbeitgeber nur Auszubildenden ein Zeugnis ausstellen.

Dem Arbeitnehmer steht das Wahlrecht zu, ob er ein einfaches oder qualifiziertes Zeugnis wünscht.

Spätestens am letzten Arbeitstag soll das Zeugnis zum Abholen beim Arbeitgeber bereitliegen.

Was muss (nicht) in einem Zeugnis stehen?

· Der Inhalt des Arbeitszeugnisses hat zwei Geboten gerecht zu werden

a) der wohlwollenden Beurteilung durch den Arbeitgeber, welche dem Arbeitnehmer das berufliche Fortkommen nicht unnötig erschwert und

b) der Zeugniswahrheit
· Das Zeugnis darf nur Tatsachen, dagegen keine Behauptungen, Annahmen oder Verdächtigungen enthalten. Auch der Verdacht einer strafbaren Handlung darf nicht ins Zeugnis aufgenommen werden, selbst wenn der Verdacht zur Kündigung geführt hat.

· Die Art der Tätigkeiten ist so genau und vollständig anzugeben, dass sich ein dritter hierüber ein Bild machen kann.

· Unterbrechungszeiten des Beschäftigungsverhältnisses (z.B.: Wehr- oder Zivildienst, Erziehungsurlaub) sind nur mit aufzunehmen, wenn die Unterbrechungsdauer mindestens die Hälfte der Dauer des Arbeitsverhältnisses ausmacht. Der Grund der Unterbrechung ist dann mit anzugeben. 

· Ebenso wenig wie eine Erkrankung ist eine Schwerbehinderung im Zeugnis anzugeben.

Zurückbehaltungsrecht? 

Der Arbeitgeber darf die Herausgabe des Zeugnisses nicht wegen offener Ansprüche (z.B.: Rück- forderung des Weihnachtsgeldes oder der Arbeitskleidung) gegenüber dem Arbeitnehmer verweigern.

Formulierungsschwierigkeiten

Bei der Auswertung der Arbeitszeugnisse in bezug auf Leistung und Führung muss berücksichtigt werden, dass größere Unternehmen eher dazu neigen, sachlich zu formulieren und vorgegebene Formulierungsskalen, Spezialformulierungen oder das bewusste Verschweigen wichtiger und Hervorheben unwichtiger Eigenschaften des Arbeitnehmers bewusst verwenden. Bei kleineren gegebenenfalls auch mittleren Unternehmen kann es sein, dass Formulierungen uneinheitlich verwendet werden oder Spezialformulierungen überhaupt nicht bekannt sind.

Gewarnt werden muss allerdings davor, jede Formulierung auf die Goldwaage zu legen. Teilweise entstehen Ungereimtheiten im Zeugnis auch aus einer in der Eile nicht genau durchdachten Formulierung. Insbesondere Kleinbetriebe sind auch nicht immer in der Lage, das Zeugnis unter Berücksichtigung der Zeugnissprache widerspruchsfrei und zutreffend auszuformulieren.

Ein Arbeitszeugnis kann nicht allein aufgrund einzelner Sätze oder Aussagen beurteilt werden. Vielmehr muss die Aussage die das Zeugnis im Gesamtzusammenhang vermittelt als Ganzes analysiert werden. Um diese Gesamtaussage zu ermitteln, bedarf es großer Erfahrung beim Zeugnisleser sowie die Bereitschaft, eigene Urteile und Schlussfolgerungen immer wieder auf ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen.

Formelle Kriterien

Für das Zeugnis ist grundsätzlich der Firmenbriefbogen zu verwenden.

Das Zeugnis soll mit der Schreibmaschine oder dem PC erstellt sein. 

Ein unsauber geschriebenes Zeugnis kann vom Arbeitnehmer zurückgewiesen werden.

Es ist zulässig, dass Zeugnis wie einen normalen Brief zu falten und mit einem Standart-Umschlag zu verschicken.

In Vertretung des Arbeitgebers kann das Zeugnis von Angestellten des Arbeitgebers unterschrieben werden, die jedoch in leitender Position tätig und erkennbar in höherer Position sein müssen als der zu beurteilende Arbeitnehmer.

Die Unterschrift ist vollständig und handschriftlich mit Tinte bzw. Kugelschreiber zu leisten und maschinengeschrieben zu wiederholen. Ein kopierter Namenszug genügt nicht. Datum und Ort der Zeugnisausstellung sind zu vermerken.

Schadensersatzpflicht des Arbeitgebers

Die unterlassene, die unrichtige und die unvollständige Zeugniserteilung kann zu einer Schadensersatzpflicht des Arbeitgebers führen. Verletzt der Arbeitgeber schuldhaft seine Pflicht dem Arbeitnehmer rechtzeitig ein ordnungsgemäßes Zeugnis zu erteilen, haftet er dem Arbeitnehmer für den Minderverdienst der diesem dadurch entsteht, dass er bei Bewerbungen kein ordnungsgemäßes Zeugnis vorweisen kann. Der Arbeitnehmer muss dem ihm entstandenen Schaden nachweisen.

Was tun bei Unstimmigkeiten?

Falls der Arbeitgeber das Zeugnis gänzlich verweigert, sollte man ihn auf § 630 BGB hinweisen, wonach  Arbeitgeber verpflichtet sind, ein Zeugnis auszustellen.

Wenn man unzufrieden mit der Beurteilung der Leistung oder der Führung ist, sollte man hierüber mit dem Arbeitgeber reden. Oftmals lassen sich Missverständnisse aus dem Weg räumen.

Stellt der Arbeitgeber sich grundsätzlich quer, sollte man sich an seine Gewerkschaft wenden.

Der Arbeitnehmer hat das Recht, auf Ausstellung oder auf Berichtigung des Zeugnisses vor dem Arbeitsgericht zu klagen. Die Gewerkschaft übernimmt hierfür die Unterstützung und die Kosten.

· Gesetze werden oft geändert und auch Rechtsprechung ändert sich. 

Darum in Problemfällen und bei Fragen immer an den Betriebsrat wenden!!!
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Quellen: www.igmetall.de, www.betriebsrat.de, www.redmark.de, Metall-Direkt, Arbeit und Arbeitsrecht, sowie Rechtsprechung der Arbeitsgerichte.

Eine Gewähr über die Richtigkeit wird vom Betriebsrat nicht übernommen.

Die Rechtslage entspricht dem Stand: April 2001.
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